Satzung des Konventes der 

Supervisorinnen und Supervisoren am 

Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung (Pastoralkolleg)

1. Präambel

· Der Konvent verantwortet die Supervision innerhalb der EkvW im Auftrag des Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung.

· Der Konvent der Supervisorinnen und Supervisoren arbeitet am Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung.

· Die von den Mitgliedern durchgeführte Supervision findet im Rahmen der Richtlinien für Supervision der EKvW vom 14.03.02 ( KABL 1992 S. 169 ) statt.

2. Aufgaben des Konventes

Die Aufgaben des Konventes sind:

· Weiterentwicklung des Supervisionskonzeptes in der EKvW

· Entwicklung und Sicherung von Standards für Supervision und deren kontinuierliche Überprüfung

· Angebot von Kontrollsupervisionsgruppen für landeskirchliche SupervisorInnen

· Fortbildungsangebote für landeskirchliche SupervisorInnen

· Interessenvertretung gegenüber dem LKA und dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung

· Kooperation mit anderen VertreterInnen von Supervision und Institutionen, in denen SV angeboten wird, innerhalb der EKvW 

· Kollegialer Austausch

3. Arbeitsformen und Organe des Konventes

· Der Konvent tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen; zu einer Tagung im Jahr wird das zuständige Dezernat des LKA eingeladen.

· Der Konvent wählt aus seinen Reihen die Vorsitzende / den Vorsitzenden, die / der den Konvent und seinen Vorstand vertritt, sowie deren / dessen Stellvertretung. In den Vorstand werden drei weitere Mitglieder vom Konvent gewählt. Die Wahlen erfolgen für 3 Jahre; Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand tritt mind. 3 mal im Jahr zusammen.

· Die Geschäftsführung des Konventes liegt bei der hauptamtlichen Supervisionsstelle. Die Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes teil.

· Die fachliche Aufsicht über Supervision liegt bei der Leiterin oder dem Leiter des Instituts für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sie wird in Delegation wahrgenommen von der hauptamtlichen Supervisionsstelle im Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung in Absprache mit dem Vorstand des Konvets.

4. Mitgliedschaft und Aufgaben der Mitglieder im Konvent

· Mitglied kann nur werden, wer die vom Konvent im Einvernehmen mit dem LKA gesetzten Standards erfüllt.

· Mitglieder sind alle landeskirchlich anerkannte Supervisoren und Supervisorinnen.

· Die Mitglieder sind verpflichtet:

- zur regelmäßigen Mitarbeit im Konvent

- zur Übernahme von SV-Prozessen im Rahmen der landeskirchlichen Freistellung

- zur Teilnahme an einer Kontrollsupervision

- zur supervisorischen Fortbildung.

· Die Mitgliedschaft wird regelmäßig vom Vorstand in Bezug auf die Einhaltung der genannten Verpflichtungen überprüft; begründete Ausnahmen sind zulässig.

· Die Mitgliedschaft endet mit Erreichen des von der Landeskirche vorgegebenen Penisonsalters 


( z.Z. 65 Jahre ), durch Austritt oder Streichung von der Liste.
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